
 Leistung belohnen 
Welche Leistungsanreize Sie als Chef Ih-
ren Mitarbeitern bieten können, erklärt 
Personalleiter Klaus Eisold. 

Das können Sie rausholen
Worauf Sie achten sollten, wenn Sie mit 
dem Chef um Ihr Gehalt und Zuschläge 
verhandeln. 

 Wechsel mit Hindernissen
Wo Probleme auftauchen, wenn Sie 
zwischen Bundes- und Landestarif 
wechseln.

 Fragen Sie den Personalrat
Wie Ihnen die Arbeitnehmervertre-
tungen helfen, Tarifrecht zu verstehen 
und Recht zu bekommen. 

NACHRICHTEN

Das unabhängige 
Hochschulmagazin
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Tarifrecht

Ein Weg durch 
das Labyrinth 
der Gehälter

Die Tarifverträge für die 
Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst bei Bund und 
Ländern sind für den Wis-
senschaftsbetrieb nicht ge-
eignet. Dennoch müssen 
Hochschulen, Forschungsein-
richtungen und ihre Mitar-
beiter damit leben. Wie das 
geht, erfahren Sie hier. 

Experten geben nutzwertige Informationen für Ihre Hochschul-Karriere

Dezember 2008



Wissenschaftliche Leistung w

Es war als großer Umschwung ge-
dacht. Mit dem Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) und dem 

Tarifvertrag für die Länder (TV-L) sollte der 
bisherige Bundesangestelltentarif (BAT) 
im öffentlichen Dienst Ende 2006 abge-
löst werden. 

Das ehrgeizige Ziel, damit ein ge-
rechteres Tarifsystem einzuführen, das 
Erfahrung und Leistung anstelle von Alter 
(Senioritätsprinzip) und gesammelten An-
sprüchen ersetzt, steht indes noch in wei-
ter Ferne. In Wahrheit stöhnen viele an-
gestellte Hochschulmitarbeiter über TVöD 
und TV-L. Tarifverträge sind nun einmal 
kompliziert und bürokratisch, egal wie sie 
heißen. Zumal der BAT noch immer am Le-
ben ist und hinter den Kulissen wirkt. So 
werden die Beschäftigten in Berlin und 
Hessen weiterhin nach BAT oder eige-

nen Haustarifen entlohnt. Und bei den 
Entgeltgruppen und Entgeltstufen, dem 
Herzstück der neuen Tarifwerke, werden 
mangels neuer Kriterien noch immer die 
Parameter des BAT zugrunde gelegt. Er 
war ausgeklügelt und anwendbar auf alle 
Angestellten des öffentlichen Dienstes in 
den Ländern und Kommunen.     

Kein Bonus für tolle Leistungen 
Bisher ist es den Tarifpartnern nicht ge-
lungen, neue Eingruppierungsmerkmale 
festzulegen, die defi nieren, welche Tä-
tigkeit und Arbeitsplatzbeschreibung 
welche Wertigkeit hat und welcher Ent-
geltgruppe die se dann entsprechen soll. 
Das heißt, für die Eingruppierung eines 
Wissenschaftlers ist nach wie vor rele-
vant, wie viele Mitarbeiter ihm unter-
stellt sind oder welche Bedeutung sein 
Forschungsgegenstand hat. Besondere 
Leistungen, wie etwa in der Lehre, wer-
den nicht gesondert berücksichtigt. Das 
soll sich nach den Vorstellungen der Ge-
werkschaften schleunigst ändern. Vor 
allem folgende Aspekte sollen sich geld-
wert für die Beschäftigten auswirken: 

Spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die sie erworben haben 
Selbstständigkeit und Schwierigkeit des 
Jobs 
Verantwortung, etwa für Finanz- und 
Sachmittel oder für unterstellte Per-
sonen 
Soziale Kompetenzen wie Kommunika-
tions- und Kooperationsfähigkeit
Anspruchsvolle planerische und orga-
nisatorische Aufgaben
physische und psychische Anforde-
rungen und Belastungen

Die Tarife, nach denen Wissenschaftler in Deutschland bezahlt wer-
den, sind nicht für Wissenschaftler gemacht. Nur ein paar Sonderregeln 
machen ihnen das Leben leichter.  / von Veronika Renkes 
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Was bedeutet eigentlich „TVöD“ und „TV-L“?  
 Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) gilt 

für alle Arbeitnehmer von Bund und Kommunen. Da der 
TVöD keine wissenschaftsspezifi schen Regelungen ent-
hält, erlaubt das Bundesinnenministerium mit einer au-
ßertarifl ichen Ermächtigung Forschungeinrichtungen, die 
den TVöD anwenden, Zulagen und Prämien zu zahlen. 

Der Tarifvertrag der Länder (TV-L) gilt für Angestell-
te der Bundesländer (Ausnahmen: Hessen und Berlin). Er 
orientiert sich am TVöD, enthält aber in Paragraf 40 wis-
senschaftsspezifi sche Regelungen. Die gelten für Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen, die sich überwie-
gend aus Landesmitteln fi nanzieren oder nach Beschluss 
der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz dazugehören.

Beide Tarifverträge gelten nicht für Hochschullehrer, 
wissenschaftliche Hilfskräfte und Lehrbeauftragte. 



„Wenn diese Kriterien einen  Zeitanteil von 
jeweils 25 Prozent oder mehr ausmachen, 
sollen sie jeweils zu einer höheren Entgelt-
gruppe führen“, erläutert Uwe Meyeringh, 
für Forschung zuständiges Vorstandsmit-
glied der Gewerkschaft ver.di. Doch bis es 
so weit ist, wird es noch dauern, voraus-
sichtlich bis 2010.  

Wer wechselt, geht leer aus
Auch der groß angekündigte Paradigmen-
wechsel vom Senioritätsprinzip zur leis-
tungsorientierten und gerechteren Ent-
lohnung, der vor allem den jüngeren 
Mitarbeitern zugute kommen sollte, wur-
de bislang nur halbherzig angegangen. 
So werden die früher nach BAT Bezahl-
ten, die in TVöD und TV-L übernommen 
wurden, weiterhin von Privilegien wie 
Sonderzuschlägen für Verheiratete und 
Kinder profi tieren. Für Neubeschäftigte 
gibt es das nicht mehr.  

Als Kompensation werden Wissen-
schaftlern, die auf alte Sicherheiten ver-
zichten müssen, leistungsorientierte Ver-
gütungsentgelte in Aussicht gestellt. Der 
Haken daran: Zumindest für den TV-L 
kann man sich bislang nicht darauf ei-

nigen, wer die Leistung nach welchen 
Vorgaben bewerten soll. „Ist individu-
elle Leistungsbewertung überhaupt noch 
zeitgemäß bei Forschungsergebnissen, 
die in Teamarbeit erlangt werden? Und 
bringt nicht eine mögliche Anpassung 
und Unterordnung die Freiheit der Wis-
senschaft in Gefahr?“, fragt Dr. Andreas 
Keller, im Vorstand der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft zuständig für 
Hochschulen. Einer Antwort darauf ha-
ben sich die Tarifparteien bislang entzo-
gen. Stattdessen erhält jeder Angestellte 
am Jahresende etwas aus dem Leistungs-
entgelttopf.

Immerhin bleiben als fl exibler Lohn-
bestandteil noch Zulagen oder Prämien. 
Der Pferdefuß daran: Viele Hochschulen 
sind gar nicht bereit zu verhandeln.    

Viele würden deshalb am liebsten ra-
dikaler an das Ganze herangehen: mit der 
Schaffung eines einheitlichen Tarifwerkes 
für den gesamten Wissenschaftsbereich.  
Das würde die Anerkennung von Berufs-
erfahrungen, die Vergleichbarkeit und 
Vergütung besonderer Leistungen und 
die vielfach geforderte Mobilitiät erheb-
lich erleichtern.  

wird nicht individuell belohnt 

Einführung
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„Wissenschaftler müssen Dru
Bezahlung nach Leistung – das funktioniert kaum. Vor allem an 
Hochschulen werden alle gleich belohnt. „Das ist ein heißes Eisen“, 
sagt Tarifexperte Uwe Meyeringh von der Gewerkschaft ver.di.

duz: Herr Meyeringh, der TV-L und der 
TVöD decken nicht den gesamten Wis-
senschaftsbereich ab. Für wen kommen 
sie infrage? 

Uwe Meyeringh: Fangen wir beim TV-L an. 
Arbeitet man in Hessen oder Berlin, kann 
man sich nicht auf den TV-L berufen. Die 
dortigen Landesregierungen haben ent-
schieden, aus der Tarifgemeinschaft der 
Länder auszusteigen. Stattdessen gelten 
dort andere Regelungen. Zudem sind so-
wohl beim TV-L als auch beim TVöD be-
stimmte Personengruppen ausgeschlossen. 
Das betrifft Beamte, alle Hochschullehrer, 
auch wenn sie aus dem Ausland kommen 
oder nur angestellt sind. Ebenso sind Ju-
niorprofessoren, wissenschaftliche Hilfs-
kräfte und Lehrbeauftragte davon aus-
geschlossen. Infrage kommen Sie also für 
alle wissenschaftlichen Angestellten.

duz: Ein Anliegen der neuen Tarifwerke 
war, das Senioritätsprinzip zugunsten ei-
ner leistungsorientierten Entlohnung ab-
zulösen. Ist das jetzt tatsächlich so?

Meyeringh: Fakt ist, dass wir das Senio-
ritätsprinzip abgeschafft haben. Vergü-
tungszuschläge aufgrund des Lebensalters 
gibt es nicht mehr. Das war eine Diskrimi-
nierung der Jungen und Privilegierung der 
Älteren. Wir haben jetzt das allgemeine 
Gleichstellungsgesetz. Danach ist es nicht 
mehr zulässig, eine Bezahlung vom Le-
bensalter abhängig zu machen. Für die 
Jüngeren bedeutet das eine echte Chan-
ce, da man das Geld umverteilt und bei 
der Vergabe andere, zeitgemäßere Krite-
rien zugrunde legt. Das war schon längst 
überfällig. 

duz: Den Faktor Alter kann man bei der 
Vergütung aber nicht völlig außer Acht 
lassen. Wer – wie die meisten der Wis-
senschaftler – erst nach dem 27. Lebens-
jahr ins Berufsleben eintritt, hat alters-
bedingte Nachteile.

Meyeringh: Hier besteht Handlungsbe-
darf. Die Entgeltstufen, insbesondere 
die von Arbeitgebern im Wissenschafts-
bereich bevorzugte Eingruppierung von 
Nachwuchswissenschaftlern in die Entgelt-
stufe 1, sind keine zufriedenstellende Lö-
sung. Aber das können wir nur mit den 
Betroffenen gemeinsam lösen.

duz: Welche Ansätze sehen Sie? 

Meyeringh: Wir haben darauf geachtet, 
dass sowohl im TVöD als auch im TV-L ge-
nügend Handlungsspielräume für die Aus-
gestaltung durch Personalverantwortliche 
sowie Betriebsräte und Personalräte beste-
hen – in der Absicht, dass in den Wissen-
schaftseinrichtungen kollektiv die Chan-
ce genutzt wird, entsprechende Lösungen 
zu fi nden. Zurzeit ist es noch zu früh, um 
eine Zwischenbilanz zu ziehen. Ich möchte 
jedoch an die Wissenschaftler nachdrück-
lich appellieren, sich hier stärker als bisher 
gemeinsam mit ihren Kollegen und Per-
sonal- und Betriebsräten zu engagieren. 
Die Festlegung von Leistungskomponen-
ten und Verteilungsvarianten ist Angele-
genheit der gesamten Wissenschaftsin-
stitution und die Wissenschaftler sollten 
hier aktiv mitgestalten.

duz: Beim Kernstück der neuen Tarifverträ-
ge der leistungsorientierten Entlohnung ist 
die Verwirrung groß. Wann sind hier klare 
Regelungen in Sicht? 
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Uwe Meyeringh

Vorstand des Fachbe-
reichs Bildung, Wissen-
schaft und Forschung 
bei der Gewerkschaft 
ver.di, die als Tarifpart-
ner die neuen Verträge 
mitgestaltet hat.

Kontakt: 
uwe.meyeringh@
verdi.de 
Þ www.verdi.de



uck ausüben“
Meyeringh: Hier muss man differenzieren. 
Beim TVöD gibt es einen eigenen Tarifver-
trag für das Leistungsentgelt, der betrieb-
lich ausgestaltet wird. So existieren be-
reits in einigen Forschungseinrichtungen 
entsprechende Betriebsvereinbarungen. 
Beim TV-L gibt es jedoch noch keine Re-
gelungen mit den Ländern. Hier wird wei-
terhin das Gießkannenprinzip praktiziert, 
sprich, zum Jahresende erhält jeder Be-
schäftigte zwölf Prozent seiner Septem-
bermonatsvergütung. So gibt es auch kei-
ne Sanktionen für diejenigen, die weniger 
leisten. Dieses Thema ist sowohl für die 
Hochschulen als auch für die Länder ein 
heißes Eisen. 

duz: Warum stockt die Aushandlung des 
Leistungsentgeltes beim TV-L? 

Meyeringh: Es wurde zwar festgeschrie-
ben, dass neben der monatlichen Ver-
gütung und dem Weihnachtsgeld eine 
Leistungsbezahlung kommt. Aber noch 
fehlen die neuen Entgeltmerkmale, die 
festlegen, welche Tätigkeit welche Wer-
tigkeit hat. Dafür braucht man Eingrup-
pierungsmerkmale und einen Tätigkeits-
katalog oder eine Vergütungsordnung. Für 
die Bundesebene und den kommunalen 
Bereich werden wir dieses Thema 2009 
in Angriff nehmen. Die Verhandlungen 
im Bereich der Hochschulen mit den Län-
dern werden danach, aber wohl nicht vor 
2010 stattfi nden. 

duz: Gibt es denn wenigstens Fortschritte 
bei den sonstigen möglichen leistungs-
orientierten Zulagen? 

Meyeringh: Es gibt einige wenige Wissen-
schaftseinrichtungen, die Leistungsprä-
mien bieten. Die meisten halten sich eher 
bedeckt. Da müssen die Wissenschaftler 
Druck ausüben, damit sich das ändert. 

Das Interview führte 
Veronika Renkes.

Experteninterview  
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Tarife im Überblick
Geltungsbereiche: 

TVöD: Für Forschungseinrichtungen, die überwiegend 
aus Bundesmitteln fi nanziert werden oder nach Beschluss 
der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und 
Ländern dazugehören (Max-Planck-Gesellschaft, Fraun-
hofer Gesellschaft, die meisten Helmholtz-Zentren). 

TV-L: für Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 
die überwiegend aus Landesmitteln fi nanziert sind (Leib-
niz-Gemeinschaft). Nicht gültig in Hessen und Berlin. 

Vergütungskriterien:
für TV-L und TVöD (siehe auch Tabelle S. 3):

Jahreseinkommen besteht aus Monatsentgelten, Son-
derzahlungen, Leistungsentgelten und vermögenswirk-
samen Leistungen. Beschäftigte auf Drittmittelstellen 
können ein spezielles Leistungsentgelt von bis zu zehn 
Prozent ihres Jahresentgelts erhalten. 

Das Monatsentgelt richtet sich nach der Entgeltgruppe 
und der Entgeltstufe. 

Es gibt jeweils 5 Entgeltstufen: Stufen 1 und 2 sind 
Grundstufen, Stufen 3 bis 5 sind Erfahrungsstufen. Nach 
10 Jahren ist die Stufe 5 im Regelfall erreicht. 

Das bekommen Sie immer: 
Tabellenentgelte nach TV-L und TVöD
Jahressonderzahlung: TVöD: 60 Prozent der Sum-

me der Gehälter aus den Monaten Juli, August und Sep-
tember, Zahlungsmonat: Dezember; TV-L: 50 Prozent 
(Westdeutschland), 45 Prozent (Ostdeutschland) der glei-
chen Monate; vermögenswirksame Leistungen 

Das bekommen Sie meist noch oben drauf:
TVöD: Variable leistungsorientierte Bezahlung an alle 

Beschäftigten im Volumen von einem Prozent aller Ge-
hälter des Vorjahres. Was einzelne Mitarbeiter bekom-
men, errechnet sich aus dem Verfahren in der Betriebs-
vereinbarung und aus der individuellen Leistung.

TV-L: Jeder Beschäftigte erhält im Dezember eine Pau-
schale von zwölf Prozent der Septembervergütung.

Das bekommen Sie für besondere Leistungen:
 Gewinnungs- und Haltungsprämien (dauerhaft)
 Drittmittelprämien (einmalig)
Leistungsprämien (einmalig) 
Leistungszulagen (dauerhaft oder projektbezogen)



Wissenschaftler müssen intrinsisch mo-
tiviert sein, um gut zu sein, und na-

türlich muss das Geld stimmen. Wichtig 
sind aber auch gute Arbeitsbedingungen 
und genügend Freiräume für die Verwirk-
lichung eigener Ziele und Ideen. 

Es ist überaus fraglich, ob es in Bezug 
auf die leistungsorientierte Bezahlung 
nach TV-L / TVöD der richtige Weg ist, ein 
formalisiertes Verfahren für die Wissen-
schaft anzuwenden. Forschung sollte doch 
ergebnisoffen sein. Grundsätzlich ist eine 
individuelle Bezahlung von Leistungszula-
gen richtig, aber die Bewertung von wis-
senschaftlichen Leistungen ist nicht mit 
einem pauschalen Instrument umsetz-
bar. Das ist auch nicht notwendig, denn 
bereits heute kann man ohne ein kom-
pliziertes Auswertungssystem Leistungs-
zulagen, Prämien und Sonderzahlungen 
gewähren. Hierzu könnte eine Quote für 
bestimmte Bereiche ein hilfreiches Instru-
ment sein: Maximal 10 oder 20 Prozent 
der Mitarbeiter erhalten eine Prämie am 
Jahresende. 

Als fi nanzielle leistungsorientierte An-
reize stehen Personalverantwortlichen 
nach TV-L (inklusive § 40 Sonderregelung 
für Hochschulen) unter anderem folgende 
Instrumente zur Verfügung:

Stufenvorgewährung und Zulagen bei 
überdurchschnittlichen Leistungen oder 
bei Neueinstellung zur Deckung des 
dringend benötigten Personalbedarfs 

Monatliche Leistungszulagen – befris-
tete oder unbefristete – für dauer-
hafte oder projektbezogene besonde-
re Leistungen (zum Beispiel in Höhe von 
sieben Prozent des Monatsentgeltes) 

Einmalige Leistungsprämien für beson-
dere Leistungen (etwa in Höhe von zehn 
Prozent des Jahresentgeltes)

Welche Leistungen zusätzlich entlohnt 
werden sollen, könnte durchaus in der 
Verantwortung des Vorgesetzten liegen. 
Besondere Leistungen können beispiels-
weise sein: 

Außergewöhnliche Forschungsleis-
tungen

 Besondere Arbeitsleistungen bei perso-
nellen Engpässen oder Sondereinsätze 
bei Veranstaltungen der Fakultät 
Übernahme zusätzlicher Funktionen bei 
hochschulweiten Projekten 
Implementierung neuer Verfahren 

 Hervorragende Arbeitsergebnisse bei 
Drittmittelprojekten

Ein strukturiertes Mitarbeitergespräch ist 
hierbei ein sinnvolles Instrument. Es sollte 
einmal im Jahr stattfi nden, mit einem 
Rückblick sowie Ausblick als festen Be-
standteilen. Hilfreich ist zudem, Ziele fest-
zulegen, die möglichst quantifi zierbar sind. 
Eine dogmatische Herangehensweise be-
zogen auf die Quantifi zierbarkeit ist nicht 
immer hilfreich. Vielmehr geht es darum, 
dass die Beteiligten pragmatisch erklären, 
warum das zur Bewertung stehende Er-
gebnis zustande gekommen ist.

Mehr Planungssicherheit über die Mög-
lichkeit des Einsatzes der oben angespro-
chenen Leistungszulagen würde sicherlich 
durch entsprechende Ermächtigungen der 
jeweils zuständigen Länder erzielt, wie in 
Bayern geschehen, wo dies den dortigen 
Hochschulen und Forschungsinstituten ei-
nen Vorteil verschafft hat. 

Leistung belohnen
Der TV-L bietet Personalverantwortlichen Spielräume für eine 
leistungsorientierte Vergütung. Klaus Eisold erklärt, wie Sie her-
vorragenden Mitarbeitern attraktive Anreize bieten können. 

Klaus Eisold 

ist Leiter der Hauptab-
teilung Personal an der 
Universität Karlsruhe. 
Er war auch als Exper-
te für Personalentwick-
lung und -controlling 
am Forschungszentrum 
Karlsruhe tätig.

Kontakt: 
klaus.eisold@zvw.uni-
karlsruhe.de
Þ www.zvw.uni-karls-
ruhe.de
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Verhandlungspraxis 
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Das können Sie rausholen 
Wie viel Gehalt Sie am Ende bekommen, hängt auch davon ab, wie 
geschickt Sie mit Ihrem Arbeitgeber über Details verhandeln. Wir 
sagen Ihnen, wo Sie nachhaken sollten. / von Angelika Fritsche 

Berufserfahrungen 
Das A und O für Ihre Vergütung ist, dass 
Sie in die richtige Entgeltstufe kommen 
und damit Ihre – einschlägigen – Berufs-
erfahrungen anerkannt werden:

Eine einschlägige Berufserfahrung 
liegt vor, wenn Sie Ihre frühere Tätig-
keit – etwa bei einer anderen Wissen-
schaftseinrichtung – bei Ihrer neuen 
Stelle im Wesentlichen unverändert 
fortsetzen.

 Wenn Sie vorher in einem etwas ande-
ren Aufgabenbereich oder außerhalb 
des Wissenschaftsbetriebes gearbeitet 
haben, sollten Sie nachweisen, dass Ihre 
dort geleisteten Aufgaben in der Wer-
tigkeit den Anforderungen der neuen 
Stelle entsprechen. 

 Promotionen werden häufi g nicht als 
einschlägig anerkannt. Sie haben je-
doch eine bessere Verhandlungspositi-
on, wenn Sie nachweisen, dass Sie weit 
über das Ausbildungsniveau reichende 
Aufgaben innehatten. 

 Legen Sie Ihren Bewerbungen de-
taillierte Tätigkeitsbeschreibungen (Auf-
gaben, Verantwortlichkeiten) Ihrer bishe-
rigen Arbeitgeber bei. 

Entgeltstufen
Die Zeitabstände zwischen den einzelnen 
Entwicklungsstufen und die jeweiligen 
Entgelte sind genau festgelegt. Trotzdem 
sind folgende Ausnahmen möglich: 

Ihre Leistungen liegen rund 25 Prozent 
über denen Ihrer Kollegen. Dann kön-
nen Sie die vorgesehene Zeit in den Stu-
fen 3 und 4 verkürzen.

 Ihr Arbeitgeber will Sie unbedingt hal-
ten oder anwerben, dann sollten Sie um 
die Höhe Ihrer Entgeltstufe verhandeln. 
Zur Bindung und Gewinnung von Fach-
kräften, zur besonderen Profi lbildung 
und zum Ausgleich höherer Lebenskos-
ten können Sie ein bis zu zwei Stufen 
höheres Entgelt ganz oder teilweise 
vorweg erhalten. 
Sie haben die Endstufe einer Entgelt-
gruppe erreicht und Sie erfüllen auf-
grund Ihrer speziellen Qualifi kation be-
sondere projektgebundene Aufgaben? 
Dann kann Ihr Gehalt um bis zu 25 Pro-
zent der Stufe 2 erhöht werden. 

 Präsentieren Sie Ihrem Verhandlungs-
partner den Mehrwert (etwa für die Pro-
fi lbildung), den er durch Ihre Einstellung 
(Bindung) gewinnen würde.

Drittmittelprämien 
Als Beschäftigter eines privatwirtschaft-
lich fi nanzierten Drittmittelprojekts kön-
nen Sie aus verbleibenden Drittmitteln 
eine einmalige Sonderzahlung erhalten, 
die maximal zehn Prozent Ihres Jahresta-
bellenentgelts betragen kann. 

Als Begünstigte der Prämien kommen 
auch Beschäftigte außerhalb der Dritt-
mittelprojekte infrage, die maßgeblich 
zur Einwerbung der Drittmittel beige-
tragen haben. 

Sonderaufgaben 
Wird Ihnen vorübergehend eine Tätigkeit 
übertragen, die den Tätigkeitsmerkmalen 
einer höheren Entgeltgruppe entspricht, 
so haben Sie für die Dauer der Ausübung 
Anspruch auf eine persönliche Zulage. 
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Mit der Einführung von TV-L und TVöD 
ist es für Wissenschaftler schwieriger 

geworden, zu überblicken, welche Vergü-
tung ihnen eigentlich zusteht. Das liegt 
daran, dass die Tarifverträge relativ neu 
sind, aber auch daran, dass einige der Re-
gelungen von Arbeitgeberseite recht will-
kürlich zu Lasten der Mitarbeiter ausge-
legt werden. Das Primat, möglichst viele 
Kosten einzusparen, führt dazu, dass viele 
Beschäftigte erhebliche fi nanzielle Einbu-
ßen in Kauf nehmen müssen. 

Ein Knackpunkt ist dabei die Stufenzu-
ordnung. Die bundesweiten Erfahrungs-
werte von Personalräten und den Gewerk-
schaften ver.di und GEW zeigen: Oftmals 
werden Vordienstzeiten und Berufserfah-
rungen nur unzureichend durch die Ar-
beitgeber anerkannt, sodass die Zuord-
nung zu den Erfahrungsstufen und damit 
die Vergütung zu niedrig ist. Die Personal-
räte als Interessenvertretung der Arbeit-
nehmer waren bei dieser entscheidenden 
Frage bislang außen vor. Eine Entschei-
dung des Bundesverwaltungsgerichts vom 
27. August 2008 hat nun die Weichen für 

eine Kehrtwende gestellt: Den Personal-
räten wurde ein Mitbestimmungsrecht bei 
der Stufenzuordnung zugesprochen. Da-
mit hat sich das Gericht ausdrücklich der 
Meinung einiger vorinstanzlicher Gerichte 
entgegengestellt. 

Mein Appell an jeden Mitarbeiter, der 
eine neue Stelle antritt – egal, ob bei 
einem neuen oder bei seinem alten Ar-
beitgeber – lautet deshalb: 

 Machen Sie – bevor Sie ins Vorstel-
lungsgespräch und in die Gehaltsver-
handlungen gehen, einen Beratungs-
termin mit dem Personalrat aus. 

Der Personalrat kann Sie zum Beispiel bei 
folgenden Aspekten unterstützen: 

Überprüfung des eigenen Qualifi kati-
onsprofi ls: Welche Ihrer Berufserfah-
rungen sollten auf jeden Fall als ein-
schlägig anerkannt werden? Welche 
Papiere (etwa Stellungnahmen von Pro-
fessoren, international standardisierte 
Zeugnisse) sollten Sie beibringen, um 
Ihre Chancen zu optimieren?
Überprüfung der Stellenausschreibung: 
Welche besonderen Anforderungen 
werden erwartet, die eine zusätzliche 
Vergütung rechtfertigen?
Ausloten des Verhandlungsspielraumes: 
Unter welchen Umständen werden Tä-
tigkeiten als wissenschaftliche Hilfskraft, 
Stipendien oder eine Promotion aner-
kannt?
Risikoabschätzung: Welche Regelungen 
(etwa Fristen) muss man beachten, da-
mit ein Wechsel oder ein Überleitungs-
vertrag nicht zu fi nanziellen Einbußen 
führt? 

Anspruch auf Geld haben und es bekommen, sind zwei Paar 
Schuhe. Personalrat Hans-Georg Müller gibt Tipps, wobei Ihnen die 
Arbeitnehmervertretungen an den Hochschulen helfen können. 

Fragen Sie den Personalrat

Hans-Georg Müller 

ist Vorsitzender des 
Personalrats der wis-
senschaftlich und 
künstlerisch Beschäf-
tigten an der Ber-
gischen Universität 
Wuppertal.

Kontakt:
prwiss@uni-wupper-
tal.de
Þ www.prwiss.uni-
wuppertal.de
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Was Personalräte tun 

Der Personalrat vertritt die Interessen aller Beschäftigten 
einer Hochschule, unabhängig davon, ob sie gewerkschaft-
lich organisiert sind oder nicht. 

Die Personalräte dürfen Sie bei der Aushandlung außer-
tarifl icher, leistungsorientierter Vergütungselemente sowie 
bei der Eingruppierung in das neue Entgeltsystem unter-
stützen. Damit der Personalrat für Sie tätig werden kann, 
müssen Sie ihn vielerorts vorab dazu ermächtigen. 

Eine Liste der Personalräte finden Sie unter:
Þ www.personalrat.uni-bremen.de/public/Thema%20Hoch-
schulen/PersonalraeteHochschulen.pdf.
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Wechsel mit Hindernissen

Der Wechsel von Hochschulen oder Forschungseinrichtungen gehört zum Be-
rufsalltag von wissenschaftlichen Mitarbeitern. In der Welt des Tarifrechts 

sind Mobilitätsfragen jedoch auch mit möglichen fi nanziellen Einbußen verbun-
den. Dies liegt oft daran, dass je nach Art der Wissenschaftseinrichtung und ab-
hängig vom Bundesland unterschiedliche tarifvertragliche Regelungen existieren. 
Nach den bisherigen Erfahrungen ist besonders der Wechsel zu Forschungseinrich-
tungen problematisch, die vom Bund fi nanziert werden und wo der TVöD gilt.

Was passiert mit den Erfahrungsstufen? (siehe Tabellenspalten, S. 3)

Wenn Sie einschlägige Berufserfahrungen von mindestens einem Jahr erwor-
ben haben, kann Ihre Eingruppierung in die Erfahrungsstufe 2 erfolgen. 

Bei einem Arbeitsplatzwechsel sollen Berufserfahrungen an anderen Hoch-
schulen, Forschungseinrichtungen und auch in der Privatwirtschaft grundsätzlich 
anerkannt werden. Allerdings gibt es natürlich Ausnahmen (siehe unten: Wech-
sel vom TV-L in den TVöD).

Zum Beispiel: Wenn Sie 11 Monate lang in der Erfahrungsstufe 1 gearbeitet ha-
ben und dann zu einem anderen Arbeitgeber wechseln, kommen Sie nicht nach 
einem Monat automatisch in die Erfahrungsstufe 2. Vielmehr fangen Sie in der 
Regel mit der Stufe 1 wieder von vorne an. 

Was geschieht mit alten BAT-Ansprüchen und Zuschlägen?
Beschäftigte aus BAT-Verträgen, die die Voraussetzungen für den Umstieg auf 

den TVöD (Beschäftigung vor dem 1.10.2005) oder auf den TV-L (Beschäftigung 
vor dem 1.11.2006) mitbrachten, haben auch in Zukunft Anspruch auf die zuvor 
erworbenen Besitzstände. Dazu zählen Verheiratetenzuschläge und Kinderzu-
schläge, die es für Neubeschäftigte nach TVöD und TV-L nicht mehr gibt. 

Allerdings: Wechseln Sie Ihren Arbeitgeber, gilt dies als Neueinstellung. Sie müs-
sen den BAT verlassen. Die alten Besitzstände entfallen. Ihr neuer Arbeitgeber 
ist nicht dazu verpfl ichtet, sie an Sie zu zahlen. Das gilt auch, wenn Sie weiterhin 
innerhalb des Wissenschaftssystems und desselben Bundeslandes tätig sind.

Sonderfall: Wechsel vom TV-L zum TVöD
Wollen Sie Ihre Arbeit im Tarifbereich des TV-L wechseln, ist die Anerkennung 

Ihrer früheren Beschäftigungszeiten grundsätzlich geregelt. Anders sieht das beim 
Geltungsbereich des TVöD aus, wo dies – auf Basis einer außertarifl ichen Ermäch-
tigung des lnnenministeriums – lediglich eine Kann-Option ist. Die Ermächtigung 
manifestiert keinen Rechtsanspruch für Sie. Die Anerkennung liegt allein im Er-
messen der Forschungseinrichtung, bei der Sie künftig arbeiten wollen. 

Das gilt übrigens auch, wenn Sie zu einer Forschungsinstitution, die unter den 
TVöD fällt, wieder zurückkehren wollen, zum Beispiel nach einer Auslandstätig-
keit. Dann kann Ihnen zwar Ihre Zeit im Ausland als Berufserfahrung angerech-
net werden, nicht aber die Zeit, die Sie bei Ihrem alten (und künftigen neuen) 
Arbeitgeber tätig waren. Das geht dann nur über außertarifl iche Regelungen 
und lässt sich meist gut regeln, wenn Sie diese Möglichkeit bei Ihren Gehaltsver-
handlungen einfach ansprechen. Veronika Renkes 
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Tarifrecht

Für die weit überwiegende Zahl der Ar-
beitsverträge in der Max-Planck-Gesell-

schaft muss der TVöD vereinbart werden, 
da sie hierzu haushaltsrechtlich verpfl ich-
tet ist. Möglichkeiten, Gehaltsverhand-
lungen frei zu führen, bestehen de fac-
to nicht.

Dieses Jahr: neues Zulagenmodell 
Die Bezahlung nach TVöD ist derzeit nicht 
wirklich konkurrenzfähig, da in den ver-
gangenen Jahren keine den Bedürfnis-
sen der Gewinnung von Wissenschaftlern 
Rechnung tragende Anhebung der Tarif-
gehälter erfolgte (nicht einmal die Erhö-
hung der Lebenshaltungskosten wurde 
ausgeglichen). Auch innerhalb des TVöD 
bestehen ansonsten relativ wenige Gestal-
tungsspielräume. Beispielhaft kann hier 
wohl nur die Möglichkeit genannt wer-
den, Zeiten einschlägiger Berufserfahrung 
bei anderen Arbeitgebern anzurechnen, 
um so ein höheres Einstiegsgehalt zahlen 
zu können, was in vielen Fällen trotzdem 
nicht wirklich konkurrenzfähig macht. 

Letztlich sind diese Konditionen viel 
zu starr, da sie an sehr strenge Vorausset-
zungen gebunden sind und eine Anrech-
nung von früheren Beschäftigungszeiten 
bei demselben Arbeitgeber ausgeschlos-
sen werden. 

Erst in diesem Jahr wurde ein neues Zu-
lagenmodell für wissenschaftliches Perso-
nal geschaffen, dessen Regelungen aber 
zunächst nur befristet (bis 30.6.2010) gel-
ten. Dieses stellt einen großen Schritt in 
die richtige Richtung dar und sollte daher 
möglichst schnell als unbefristete Rege-
lung übernommen werden können. Die 
tarifl ich vorgesehene leistungsorientierte 
Vergütung (zurzeit nur ein Prozent der 
Jahresvergütung) soll einen ersten Einstieg 

in leistungsorientierte Vergütungsmodelle 
eröffnen. Letztere sind unseres Erachtens 
ein wünschenswerter Ansatz, der weiter-
hin verstärkt verfolgt werden sollte. 

Konkurrenz um Nachwuchs
Im Wettbewerb um den weltweit bes-
ten wissenschaftlichen Nachwuchs hat 
die Max-Planck-Gesellschaft eine Viel-
zahl von Anforderungen zu erfüllen, um 
auch langfristig konkurrenzfähig zu blei-
ben. Dies ist unter den gegebenen Rand-
bedingungen nicht so ohne Weiteres zu 
gewährleisten. 

Ein größeres Maß an Flexibilität ver-
sprechen wir uns durch die Initiative der 
Bundesregierung zum „Wissenschaftsfrei-
heitsgesetz“. Sie soll Forschungseinrich-
tungen einen noch fl exibleren Umgang 
mit ihren Forschungsmitteln gestatten. 
Dem eigentlichen Potenzial in der Wis-
senschaft, den Wissenschaftlern selbst, 
sollte auch hinsichtlich ihrer Beschäfti-
gungs- und Vergütungsbedingungen der 
Stellenwert wirklich sichtbar zugestan-
den werden.

Unser Fazit 
Die Konditionen des TVöD allein tragen 
nicht dazu bei, Wissenschaftler für eine 
Karriere in der Forschung zu begeistern. 
Die Einrichtungen der Max-Planck-Ge-
sellschaft können noch mit innovativen 
Forschungsthemen, hervorragenden For-
schungsbedingungen und der Zusammen-
arbeit mit international herausragenden 
Wissenschaftlern werben. Doch diese Plus-
punkte werden künftig innerhalb der in-
ternationalen Wissenschaftslandschaft für 
sich allein nicht mehr genügen, um bei 
der Suche nach den besten Nachwuchs-
kräften dauerhaft erfolgreich zu sein. 

Für Forschungseinrichtungen wie die Max-Planck-Gesellschaft gilt das 
relativ starre Tarifrecht des TVöD. Auf diese Weise kann man kaum Top-
Leute anheuern. Angelika Hartmann erklärt das Problem.

Zusätzliche Anreize nötig 
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Dr. Angelika 
Hartmann 

leitet die Abteilung Per-
sonal und Recht bei 
der Max-Planck-Gesell-
schaft in München.

Kontakt:
angelika.hartmann@
gv.mpg.de,
Þ www.mpg.de 



Literaturhinweise
Wolfgang Hamer, Axel Görg, Mar-

tin Guth: Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst. Basiskommentar zum 
TVöD. Die Regelungen des TVöD ent-
wickeln sich seit In-
krafttreten ständig 
weiter. Seit dem 1. Ok-
tober 2007 sind eini-
ge wesentliche Ände-
rungen zu beachten. 
Die für zwei Jahre be-
fristeten Übergangs-
regelungen sind nun 
ausgelaufen. Daraus 
ergeben sich – besonders bei Eingrup-
pierung und Leistungsentgelt – neue 
Rechtslagen. Der Basiskommentar er-
läutert sämtliche Neuerungen fundiert 
und mit Blick für die Praxis. Bund-Verlag, 
Frankfurt/Main, 2008, 370 Seiten, 30,00 
Euro, ISBN: 978-3-7663-3848-8. 

Wolfgang Hamer: Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst der Länder. Basis-
kommentar zum TV-L. Mit dem Basis-
kommentar können Personalräte und 
Beschäftigte sich schnell in die neue Ma-

terie des TV-L einar-
beiten und sich so für 
die neuen Heraus-
forderungen wapp-
nen. Die praxisnahe 
Kommentierung von 
TV-L und Überlei-
tung vermittelt das 
nötige Rüstzeug, um 
mit dem neuen Re-

gelwerk umzugehen. Beispielfälle zei-
gen, worauf Sie bei der Durchführung 
der neuen Regelungen besonders ach-
ten sollten und wo Sie Einfl uss nehmen 
können. Bund-Verlag, Frankfurt/Main, 
2007, 416 Seiten, 29,90 Euro, ISBN: 978-
3-7663-3768-9.

Praktische Links
Besonders die Gewerkschaften

ver.di und GEW berichten auf ihren 
Homepages über die neuesten Ent-
wicklungen und Rechtsprechungen zum 
Tarifrecht. Dort werden die aktuellen 
Entgelttabellen und Weiterbildungs-
möglichkeiten für Personalräte veröf-
fentlicht. Zudem fi nden Sie Adressen der 
jeweiligen Landesverbände, bei denen 
man als Mitglied individuelle Beratung 
und Rechtsschutz erhalten kann. 

Þ http://biwifo.verdi.de/tarifpolitik Hier 
informiert Sie der Fachbereich Bildung, 
Wissenschaft und Forschung der Verei-
nigten Dienstleistungsgewerkschaft ver.
di über die neuen Tarifverträge. 
Þ http://wissenschaft.gew.de/Arbeits-
platz_Hochschule_und_Forschung_2.
html Das Informationsportal der Bil-
dungsgewerkschaft GEW bietet einen 
übersichtlichen Einstieg. 
Þ www.bmi.bund.de/nn_122688/Inter-
net/Content/Themen/Oeffentlicher__
Dienst/Tarifbeschaeftigte/TVoeD.html 
Gesetzestexte und neueste Entgeltta-
bellen bietet das Bundesministerium des 
Innern (BMI). Hier fi nden Sie Informa-
tionen über den TVöD (auch auf Eng-
lisch) sowie Arbeitsvertragsmuster und 
Formulare zum Tarifvertrag. Aufschluss-
reich sind die Rundschreiben des BMI 
zum TVöD.
Þ www.tvoed-rechner.de ist ein Rech-
ner eines privaten Anbieters, mit dem 
man sich ausrechnen kann, was man in 
welcher Entgeltgruppe eigentlich ver-
dient oder verdienen sollte.
Þ http://oeffentlicher-dienst.info ist 
eine private Informationsseite zu allen 
Fragen zum öffentlichen Dienst. Mit ei-
ner Auswahlmatrix können Sie wunder-
bar schauen, welcher Tarif für Sie eigent-
lich gilt. 
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frei Haus

duz Magazin, duz Nachrichten, 
duz Werkstatt und duz Specials 
bieten Ihnen:

Konkret umsetzbare Tipps für alle 
Tätigkeiten in Forschung und Lehre.

Fundierte Hintergrundinfos zu Trends 
und Strömungen, die das Hochschulleben 

bestimmen und steuern.

Heiße Nachrichten aus 
Hochschule und Wissenschaft.

Die neuesten Stellenaus-
schreibungen im Überblick – 
während der gesamten Dauer 
der Bewerbungsfrist. 

Umfassende 
Personalia aus 
der gesamten 
Hochschulwelt.

duz: Ihr un-
abhängiges 
Fachmagazin 

Kulturwissenschaftliches Wissen

kommunizieren lernen

Neues Bioimaging Center eröffnet

Einblick in verborgene Welten

Spitzenplätze für

Konstanzer Hochschulsport

 Leistung belohnen 
Welche Leistungsanreize Sie als Chef Ih-
ren Mitarbeitern bieten können, erklärt 
Personalleiter Klaus Eisold. 

Das können Sie rausholen
Worauf Sie achten sollten, wenn Sie mit 
dem Chef um Ihr Gehalt und Zuschläge 
verhandeln.

 Wechsel mit Hindernissen
Wo Probleme auftauchen, wenn Sie 
zwischen Bundes- und Landestarif 
wechseln.

 Fragen Sie den Personalrat
Wie Ihnen die Arbeitnehmervertre-
tungen helfen, Tarifrecht zu verstehen 
und Recht zu bekommen. 
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Tarifrecht

Ein Weg durch 
das Labyrinth 
der Gehälter

Die Tarifverträge für die 
Beschäftigten im öffent-
lichen Dienst bei Bund und 
Ländern sind für den Wis-
senschaftsbetrieb nicht ge-
eignet. Dennoch müssen 
Hochschulen, Forschungsein-
richtungen und ihre Mitar-
beiter damit leben. Wie das 
geht, erfahren Sie hier. 

Experten geben nutzwertige Informationen für Ihre Hochschul-Karriere
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Aktuell
US-Studie mahnt: Gesundes Misstrauen gegenüber Rankings ist nicht nur berechtigt, son-dern auch notwendig.  Seite 4

Politik
Die Deutsche Forschungsge-meinschaft misst den Fach-hochschulen wachsende Be-deutung bei – und will dies bei der Forschungsförderung berücksichtigen. Seite 6

Lehre
Self Assessments via Compu-ter für potenzielle Studienbe-werber sollen die Auswahl des akademischen Nachwuchses für die Hochschulen erleich-tern. Die RWTH Aachen ent-wickelte ein entsprechendes Tool und hat bereits Nachah-mer gefunden. Seite 8

Köpfe
Den Bauchschmerzen sagte Prof. Dr. Astrid Westendorf den Kampf an. Für ihre Ar-beiten zur Funktionsweise der Immunabwehr im Darm erhielt sie den Robert-Koch-Postdok-torandenpreis.  Seite 13

Forschung
Der Stammzellforscher Prof. Dr. Jürgen Hescheler hat mög-licherweise bewusst gegen das Stammzellgesetz versto-ßen. Das Robert-Koch-Institut schaltete die Staatsanwalt-schaft ein.  Seite 14

Ausland
Europas Hochschulen haben Ende November über Qua-litätssicherung beraten. Die duz fragte EUA-Generalse-kretärin Lesley Wilson nach den Ergebnissen. Seite 17
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Professoren sind immobiler gewordenFlensburg

Seite 15Nach den Wahlen
Kanadas Hochschulen brauchen mehr GeldOttawa
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Das Ellbogenprinzip 

Wettbewerb in der 
Wissenschaft 

Wissenschaftsrat: Generäle vor der Amtsübergabe   Wedig von Heyden und Thomas May im Gespräch
Forschermangel: Experten in der ExtraschichtWenn die Suche nach  dem Nachfolger scheitert
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Tarifrecht im Überblick

Der Präsident des Schweizer For-schungsrates, Prof. Dr. Die ter Imboden, wurde Anfang Okto-ber an die Spitze der Europe-an Heads of Research Councils (Eurohorc) gewählt.  Seite 15

Fo
to

: E
U

A

pp m nächsten Präsidenten gewähltRotterdam 

  Seite 15

Lehre: Eine Software erobert DeutschlandHeute schon gemoodelt?

duz WERKSTATT

Der Webauftritt

Ja, ich bestelle:
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